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Der neue Schweizerische Republikaner, i

Herausgegeben von Ustcri.

Mittwoch, den i s April 1821. Vicrtes Quartal. Den -s Germinal IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück 512, das viert- Quartal d-S

neuen S ch w. R c p u bl i k a n e r s zu Ende geht, ft
sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünsche,!", ihr Abonnement
für das fü n fc e Quartal ungesäumt zu erncuern.

Die S lc m p e l g e b ü h r, welcher von nun an die

Zeitungsblattcr untcrworffen sind macht eine Erhöhung
dcS Preises derselben unvermeidlich. Das Abonnement
für das saisie Quartal ist also 4 Fr. btz. in Bern,
und 5 Fr. ; btz. ausser Bern, wogegen der Repubftka-
ner post fr,y gclicscrl wird. Die Abonnenten werden
leicht beinecken, daß bey dieser sehr inäßiacn Preiserhö-
hpng, mehr a!S ein Drittel der Stempclgebühr von dein
Verleger leibst gettag.» wird.

Der Neue ^Schwelgerische Repnblifaner ist die Fortsetzung
fslgenocr Blätter, von denen noch Exemplare inn beygcscjtt!
Preisezu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu 8 Fr.
Snovlemeut dazu - Fr.
Neues helvetisches Tagdlatt, - Baude, jeder zu 6 Fr.
NeneS republikanisches Blatt, 1 Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner 4 Quartale, jedes zu

4, Fr
Die Lücken, die îich mischen diest» Sammlnnaeu finden,

sollen in ewigen Supplememhesceu nachgeliefert werden,
sobald steh eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup.
plcmente gefunden hat. Mau pìauumecivt für das erste Heft
mit g Fr. bey dem Herausgeber oder, bey 2. A. SÄS.

Von den Registern zu obigen Sanimimlgen sins bisdabin
drey zu den z Banden des scyweizciiscy.il RevnbnlancrS unv
dMcnige zum ersten Band des TagdlacrS erschienen. die nbri-
gen lolleiif nachfolgen.

Vollziehungs- Rath.
Veschtllß vom 10. Fahr.

Fortsetzung.
IV.

In Betreff der Getränk st euer.
Art. zs. Den Mumzipalitäten ist aufgetragen, tie

Trankst-uer vom l. Iennkr ,3--l an in ihren bctr ffen,
den Gemcindsbezirke» in Gemäßheit der Gesetze vom

15. Christmvnat >8oo und 5. Ienner iZor, des ge-

gcnmärtigen Beschlusses und der besondern Instruktionen,
die ihnen deßnahcn ertheilt werden sollen. zu beziehen.

Die Mnnch.palicäten sollen besondere Einnehmer er»

nennen, weiche diese Beziehung, mit Beyhülfe von cffent-
lichen Einlässern besorgen werden.

57. Die Kleinverkäufe von Getränken, so wie alle

diejenigen, welche Gebrauch von einem EetränkvcrkaufF«

patente machen, sollen gehalten seyn, diese Pa en eu

oder Erlaubnisse den Einuchmcrn und öffentlichen Ein-
l.ssra auf die erste an sie gemachte Aufforderung vor«

zuweisen.

58- Um allem Betrüge vorzubeugen, sollen die Fässer

ober andere Geschirre eines Kleinvcrkäufers, welche der

Steuer unterworfene Getränke enthaften, durch die Ein»

n.hmer veesiegell werden; und in dem Tcauksteuer-Re»

glster der Einnehmer und in dem zur Toncroliirung des»

selben bestimmten Register des Kleinverkäufers soll ein,

geschrieben werden, wieviel und von weicher Art Gc»

lrävkc sie cnlhà'n, deßgleichen der mulhmaßliche Ver«
kausspreis derselben, welcher im Augenblicke der Einkeile«

rung nach einer billigen Schätzung fcstgcsezt werden soll.

59. Die Klunverkäufer sollen für jede Siegelauflegung
auf ein Faß oder Geschirr, welches zum Kleinverkauf
bestimmte Actrcmkc enthält, zwey Batzen bezahlen; der

Betrag davon soll der Muiiizipaliräl zugehören.

So oft ein Klcinverkäufcr einige der Steuer unter»

worfcne Getränke einzukellern gedenkt, soll er den Ein«
läss-r davon benachrichtigen, damit die Einkellerung
nicht anders als in Gegenwart desselben geschehe.

60. In Gcmäsiheit des Artikels 19 des Gesetzes vom

15. Christmonat sind von der Tranksteucr ausgenommen
die Getränke, welche der Kleinverkäufe«! im Großen,
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das ist, über fünf und zwanzig Maaß oder fünfzig Bon.
teilten auf einmal und an den nämlichen Käufer, verkaust.

6>. Eo oft der Kleinverkäufer die im vorigen Artikel
angeführte Begünstigung zu benutzen gedenkt, soll er

den öffentlichen Einläffer davon benachrichtigen, damit
jn feiner oder eines Einnehmers Gegenwart das im Gros-
sen zu verkaufende Getränke abgezapft werde; für diese

Gegenwart soll von jeden also verkauften hundert Maaßen
oder zweyhundert Bouteille» oder minder, zwey Batzen
bezahlt werden; der Betrag davon soll der Mmiizipali-
tät zugchören.

Solche Großvcrkäufe sollen auf der Scelle in die ob-

erwähnten Register eingetragen werden.
Jeder von einem Kleinverkäufer ohne Beobachtung

der oben vorgeschriebenen Formalität^ gemachte Ge-
tränkverkauf soll als Kleinverkauf angesehen und der

Tranksieuer als solcher unterworfen seyn.

62. Zufolge des Artikels 22 des Gesetzes vom iz.
Ehnstmonat soll auch ein festgefeztes für de» eigenen

Hausgebrauch des Kleinvertäu fers bestimmtes Quantum
von der Tranksteuer ausgenommen seyn. Dieses Quan-
tum soll auf hundert Maaß oder zweyhundert Vouteil-
len für jedes männliche über zwanzig Jahr alte Fami-
licnglied und Dienstboten des Kleinverkäufers ftstgefezt

seyn.

In der oberwähnten Ausnahme soll der Getränkver-
brauch der Kostgänger oder anderer bey dem Kleinvercä».

ftr wohnenden und nicht zu feiner Familie oder zu feinen

Dienstboten gehörigen Personen nicht milbcgriffen sey».

6z. Die Einnehmer sind gehalten, die Keller der

Kleinverkauf r von Zeit zu Zeit zu besichtigen, um sich

von der Vollziehung des Gesetzes und des gegenwärtigen
Beschlusses zu versichern.

64. Die Trankstruer soll jährlich dreymal berechnet

«nd bezogen werden, nämlich zu Ende der Monate
Merz, August und Christmonat für alle während der

Zwischenzeit jeder dieser Epochen gemachten Einkellerun-
gen oder eingelegten Getränke mit Vorbehalt der mit
einem ober dem andern Steuerpflichtigen zu haltenden
ausserordentlichen Abrechnungen.

6?. Die Einnehmer allein sollen bcfugt seyn, den

Betrag der Steuer zu beziehen; sie werde» den Em-
pfangchavon aufdem besondern Seuerregister des Steuer-
Pflichtigen am Ende des Blattes, welches die Berechnung
der Steucrfumme enthält, bescheinigen.

Die Gebühr für den Verkauf im Großen und die Sie«
gelgebühr sollen im Augenblicke des erwähnten Verkaufes
und, der S»«gelauflegung entrichtet werden.

66. Die Kleinverkäuftr, welche ihre Patente oder
Erlaubniß nicht auf Verlangen und sogleich den Muni,
zipalitälen oder ihren Beauftragten vorweifen würben,
sollen als Bürger, die ihr Gewerb unbefugt und ohne

Erlaubniß treiben, behandelt werden.
67. Derjenige, welcher ausser der Gegenwart des

Einlässers oder eines Einnehmers steuerbare Getränke ein«

kellern oder ohne vorherige Besicglnng, im Kleinen ver-
kaufen würde, soll nebst der Steuer von dem Quantum
Getränke, das bey ihm in unversiegelten Geschirren oder
Fässern gefunden würde, auch noch eine dieser Steuer
gleichkommende Geldbuße bezahlen.

68. Derjenige, welcher das durch die Einnehmer
auf ein Faß oder Geschirr gelegte Siegel wegnehmen
oder erbrechen würde, soll nebst der Steuer, für die er

in den Registern schon angefezc ist, eine dem dreyfachen

Betrage dieser Steuer gleichkommenoe Strafe von dem-

jenigen Quantum Getränke bezahlen, welches ei» fol«

ches angefülltes Besässe oder Faß enthalten würde, und
seine Patente oder Erlaubniß, Getränke im Kleinen zu-

verkaufen, soll ein Jahr lang eingestellt seyn.

69. Wenn sich ein öffentlicher Einlasser einer Nach-
sicht gegen die oberwähnten Uedcrtretungen zu Schulden
kommen ließe, so soll er die gleiche Geldbuße wie der

Uebcrtreter bezahlen, und überdieß unverzüglich feiner
Stelle entfezt werden.

7-?. Das Munizipalitätsmitglied oder der Einnehmer,
die sich einer Nachsicht gegen eine der oben angeführten

Uebcrtrelungen, oder irgend einer Betrügerei) in der

Beziehung dieser Steuer schuldig machen würden, sollen

gehalten seyn, nebst dem annähernden Theil der Steuer,
den sie der Staatskasse dadurch entzogen hätten, eine

dem dreyfachen Betrage dieses Theiles der Steuer gleich-«

kommende Geldbuße zu bezahlen, und überdieß nach In--
halt des peinlichen Gesetzbuches behandelt werden.

V.

Jn Betreff der Luxusabgabe.

Art. 71. Die Mnnizipalitäten sollen die Zeit bestim-

men, binnen welcher sich jeder der Luxusabgabe unter«

worfcne Bürger vor ihnen zu stellen und feme Angabe

zu machen haben wird.
Sie werden desgleichen die Zeilfrist bestimmen, bin-

nen welcher diejenige», welche in der Folge Gegenstände,

die der Luxusabgabe unterworfen sind, an sich bringen,

oder solche Dienstboten annehmen werden, die Anzeige

.davon zu machen haben.
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7-. Diese Abgabe soll jede sechs Monate znr Hälfte
eingezogen, und die Zeil des Einzuges durch die Mu-
nizipalitäten bestimmt werden.

7?. Die Iagdbewilltgungcn sollen durch die Muni-
zipaliiätei, ertheilt, und durch ihren Präsident und Se-
cretäc unterzeichnet werden. Sie sollen auf Stempel,
papier ausgefertigt, und jede Ausfertigung mit zehn Bat-
zcn, mit Inbegriff des Stempels, bezahlt werden.

74. Diejenigen, weiche versäumen würden, ihre An-
zeige inner den von den Munistpalitälc» festgeftzten Zeit-
fristen zu machen, oder mit Dienstboten oder mit Hun»
den ohne Bewilligung jagen, oder eine falsche Angabe
machen, oder ihre Luxnsabgabe nicht zu den bestimmten

Zeiten bezahlen würden, sollen eine dem dreyfachen

Werth der Abgabe, in Ansehung deren sie sich verfehlt
haben, gleichkommende Geldbuße bezahlen.

(Die Forts, folgt.)

Gesetzgebender Reich, 21. Merz.
Fortsetzung, g

Die Finanzeommigion räth zu nachfolgender Bot-
fthafr, welche angenommen wird:

B, Vollz. Räthe! Die Rechtsamen-Bcsitzer der Ge-
meinde Woeb, Distr. Höchstellcn, Ct. Bern, bitten
um die Erlaubniß, ihr m 7 Stücken bestehendes, ctwann
78 Inch, haltendes, und in 52 Rechtsamcn eingetheiltes
Allmenliand unter sich vertheilen zu dürfen.

Obschon nun die Bittsteller überhaupt anzeigen, wie
fie diese Bertheilung vornehmen wollen so ist nichts desto

weniger nothwendig, daß sie einen förmlichen Tbeilungs-
Eulwurfabfassen, und denselben, wenn er die Billigung
der Rechtsamen-Bcsitzer wird erhalten haben, dem ge-

fttzgebenbcn Rath znr Genehmigung vorlegen.
Nach der eingereichten Petition wird zwar diese

Theilung einhellig verlmigt, dessen ungeachtet findet doch

der gesezgebcnde Rath wegen der dießorts bey seiner Fi-
nanzcommißion eingelangten Berichte nothwendig, daß
dem Thestungsprojekt, wenn ein solches zu Stande
gekommen seyn n ied, ein namentliches Verz.ichmß alte
Rechrsamen - Besitzer mit Vermeidung der Anzahl i rer
besitzenden Rechtsame beygefügt, und bey jedem bemerkt

werbe, ob er zu jenem Theilungsproiekt einwillige oder
nicht. Die sich dieser Verihestnng allsälltg widersetzenden
Antheilhabcr sind dann gehalten, ihre Weigcrungsgründe
nachdem Gesetz vom i?. Christin, igoo in Schrift zu
verfassen, um solche mit dem Theilliiigsprojett einzu-
senden,

Sie B> Vollz. Räthe werden demach eingeladen, den

Nechiiamen-Btsitzern von Wvrb solches eröffnen zu lassen,

damit sie sich darnach richten rönnen.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesezgebcr! Die weit größere Anzahl der Schue.
posenrcchts-Besitzer zu Dießdach, Distr. Steffisburg,
Canton Bern, wünschten ihre in vielen abgesonderten
Stücken bestehende, im Ganzen -6; Jncharten haltende,
und von ihren beträchtlichen Waldungen ganz unabhän.
gige Allmcnt, vertheilen zu dürfen. Sie haben zu dem
Ende ein Allment-Theilmigs, Reglement entvorffen^
das von Sachkenntniß zeuget, und mehrere vorzüglich

gute Vorschriften enthält. Indessen haben doch aber
verschiedene dieser Rechtsamcn-Besitzer in eine solche

Theilung nicht eintreten wollen, und haben, von der

Finanzcommißion dazu aufgefodert, ihre Weigerungs«
gründe eingereicht. Der Gehalt tie er Schrift ist aber

so, daß, wenn nicht ganz andere Hindernisse obwalten,
nichtsdestoweniger in dieses Begehren hätte eingetreten
werten können.

Allein es treten jezt gegen diese Vettheilung diejenigen
Bürger von Dießdach auf, welche keine solche Schuopo,'
senrcchte besitzen und zwar gründen sie ihre Opvssiitonen'
darauf, daß die zu »ertheilende Mment keineswegs das

ausschücß tche Eigenthum der Echuoposenrechte-Besi>
zcr sey.

Durch diesen neuen Auftritt über den man sich frey,
iich verwundern muß, weil doch btsanhin diese Schucpo-
scnnchte wie anders Eigenthum veräusserl wurden. ge-

wtnnt jezt dieses Geschäft eine ganz andere Wendung.
Es wird nemlich den Schnovosenrechte-Besitzern daS'

Eigenthum der zu vertheilcndcn Allmcnt streitig gemacht,
und so kann es nicht an dem seyn daß die Gesetzgebung',

die Theilung eines dcstrittencn Gutes genehmigen kann.
Nach dem dafürhalten Ihrer Ftnanzcoinmißisn, kanlft

bey so bewandten Umständen nicht weiter fortgefahren'
werden. Sie trägt demnach darauf an, zu beschlossen

z, daß in die verlangte Allmenttheilung nicht eingetreten-

„werden könne, bis daß die nicht Schnoposenrechkc be-

„ sitzenden Bürger von Dißbach, von ihren gegen das'

„ Eigenthumsrecht der Pctcntcn gemachten Etnwendun--

„ gen abstehen werden, oder aber dieses streitige Eigen-'
„thun, den Schuoposenrechtè-Besitzern, von der com-

„petentcn richterlichen Behörde, an welche die Nicht-

„ Schuoposenrechte besitzenden Bürger sich wegen ihrer?

„ An,chrüche zu wenden haben, werde zugesprochen wor-

-, dcn^ seyn."
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